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heit. . . vom sozialistischen Weltsy
stem, von der internationalen Arbei
terklasse, von allen revolutionären 
Kräften bestimmt« wird. (Internatio
nale Beratung 1969, S. 15) Dieses 
demokratische V. der Gegenwart ist 
Produkt und Ausdruck des Kampfes 
der UdSSR und der anderen Staaten 
des —<• sozialistischen Weltsystems, 
der internationalen Arbeiterklasse 
und der nationalen Befreiungsbewe
gung sowie der aus ihr hervorgegan
genen national befreiten, antiimpe
rialistisch eingestellten Staaten ge
gen den Imperialismus und seine ag
gressive Politik. Es entwickelt sich 
im Ringen der Kräfte des Sozialis
mus, der Demokratie, der nationa
len Unabhängigkeit und des Frie
dens um die Gewährleistung der in
ternationalen Sicherheit und die 
Durchsetzung der —<• friedlichen 
Koexistenz von Staaten, unabhängig 
von ihrer Gesellschaftsordnung, im 
Ringen dieser Kräfte gegen die im
perialistische Unterdrückung und 
Ausbeutung der Völker, gegen Kolo
nialismus, Neo
kolonialismus, Rassismus und Fa
schismus. Seine Prinzipien und Nor
men sind das Ergebnis von Verein
barungen (vertraglichen oder ge- 
wohnneitsrechtlichen) zwischen 
Staaten (bzw. staatlichen internatio
nalen Organisationen), an denen ne
ben sozialistischen u. a. friedlieben
den Staaten auch imperialistische 
Mächte mitwirken. Denn der Impe
rialismus sieht sich im nationalen 
und internationalen Rahmen ge
zwungen, dem zu seinen Ungunsten 
veränderten —► internationalen Kräf
teverhältnis in bestimmtem Umfang 
Rechnung zu tragen und sich in sei
ner politischen Strategie und Taktik 
den neuen Bedingungen anzupas
sen, ohne dabei seine aggressiven 
und expansionistischen Ziele aufzu
geben. Das demokratische V. der 
Gegenwart trifft keine Entscheidung 
für oder gegen Sozialismus oder Ka
pitalismus. Es verurteilt zwar einer
seits bereits eindeutig die imperiali

stische Aggressions-, Unterdrük- 
kungs- und Ausbeutungspolitik als 
völkerrechtswidrig, ist aber anderer
seits noch nicht ausschließlich durch 
die antiimperialistischen Kräfte be
stimmt. Seine Prinzipien und Nor
men sind vielmehr das Ergebnis von 
Vereinbarungen zwischen Staaten, 
unabhängig von ihrer Gesellschafts
ordnung, die dem erreichten Stand 
der internationalen Klassenausein
andersetzung zwischen Sozialismus 
und Imperialismus entsprechen. Sie 
widerspiegeln den Grad, in dem die 
antiimperialistischen Kräfte die im
perialistischen Staaten zwingen kön
nen, völkerrechtlichen Regelungen 
zuzustimmen, die darauf gerichtet 
sind, den Frieden zu sichern, die 
friedliche Koexistenz zu verwirkli
chen, die Achtung des Selbstbestim
mungsrechts der Völker, der Gleich
berechtigung, der Souveränität und 
der territorialen Integrität aller Staa
ten zu gewährleisten und die friedli
che, gleichberechtigte Zusammenar
beit der Völker und Staaten zum ge
genseitigen Nutzen zu fördern. Die 
gesellschaftliche Basis des demokra
tischen V. der Gegenwart stellen un
terschiedliche, nämlich sowohl so
zialistische als auch kapitalistische 
Produktionsverhältnisse dar, mit de
nen das demokratische V. mittelbar, 
d. h. über die Politik und die durch 
sie gestalteten internationalen Bezie
hungen von Staaten verbunden ist 
(»abgeleitete Produktionsverhält
nisse«, Marx). Sein Inhalt wird des
halb am treffendsten als allgemein
demokratisch charakterisiert. Den 
wichtigsten Bestandteil des demo
kratischen V. der Gegenwart bilden 
seine zwingenden Grundprinzipien. 
Diese sind auf der Grundlage ihrer 
Normierung in der Charta der Ver
einten Nationen, die das Grunddo
kument des demokratischen V. der 
Gegenwart darstellt, von der 
XXV. Vollversammlung der Verein
ten Nationen in der von ihr am
24. 10. 1970 einstimmig angenom
menen »Deklaration über die Prinzi-


